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Steuerbegriffe kurz und prazise erklart

ABC

ABSCHREIBUNGEN

Investitionen in abnutzbare Wirtschaftsguter, die Ihrem Betrieb Uber einen langeren Zeitraum die-
nen sollen, sind nicht sofort zur Ganze als Betriebsausgabe absetzbar: Das Wirtschaftsgut wird
"aktiviert", das heiBt in das Anlagenverzeichnis aufgenommen. Das Anlagenverzeichnis ist eine
Zusammenstellung des Inventars, aus dem unter anderem der Kaufpreis, die betriebsgewdhnliche
Nutzungsdauer und die jahrliche Absetzung fiir Abnutzung (= AfA, Abschreibung) hervorgeht.

Wirtschaftsglter mit Anschaffungskosten von bis zu € 800,00 (Wert ab 2020) konnen sofort als
Betriebsausgabe abgesetzt werden (als sogenannte "geringwertige Wirtschaftsgiter").

Beispiel: Eine Buroeinrichtung kostet € 100.000,00 und wird im Mai 2020 in Verwendung genom-
men. Die Nutzungsdauer wird mit zehn Jahren angenommen.

Die AfA errechnet sich bei linearer Abschreibung aus den Anschaffungskosten dividiert durch die
Nutzungsdauer und ergibt im Beispiel somit € 10.000,00.

Im Jahr 2020 ist als Betriebsausgabe nur ein Zehntel der € 100.000,00 absetzbar, somit €
10.000,00. Dasselbe qilt fur die nachsten neun Jahre, in denen jeweils ein Zehntel der Anschaf-
fungskosten als Betriebsausgabe Uber die AfA geltend gemacht wird.

Fur den Beginn der AfA ist das Datum der Inbetriebnahme ausschlaggebend. Das Datum, an dem die
Rechnung ausgestellt wird, das Datum des Rechnungserhalts oder der Bezahlung spielt keine Rolle.

Alternativ zur linearen Abschreibung ist flr bestimmte Wirtschaftsgutter, die nach dem 30. Juni
2020 angeschafft oder hergestellt werden, eine degressive AfA mit einem unveranderlichen Pro-
zentsatz von hochstens 30% mdoglich. Der Prozentsatz ist auf den jeweiligen Buchwert (Restbuch-
wert) anzuwenden ist.

ALLEINERZIEHER-/ALLEINVERDIENERABSETZBETRAG

Alleinverdiener ist grundsatzlich jeder Steuerpflichtige, der

V im betreffenden Kalenderjahr die Familienbeihilfe fiir mindestens ein Kind fiir mehr als sechs Monate
bezogen hat,
¥ mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet oder eingetragener Partner ist,


https://www.head-way.at/index_ger.html
https://www.head-way.at/index_ger.html
https://www.head-way.at/index_ger.html
https://www.head-way.at/index_ger.html
https://www.head-way.at/de/unsere_kanzlei/adresse_und_anfahrt/
https://www.head-way.at/de/unsere_kanzlei/adresse_und_anfahrt/

V¥ von seinem unbeschrankt steuerpflichtigen Ehegatten oder eingetragenen Partner nicht dauernd
getrennt lebt oder

V¥ mehr als sechs Monate mit einer unbeschrankt steuerpflichtigen Person in einer
Partnerschaft lebt.

Alleinerzieher ist, wer mit mindestens einem Kind, fiir das mehr als sechs Monate Familienbeihilfe
bezogen wurde, seit mehr als sechs Monaten nicht in einer Gemeinschaft mit einem (Ehe-)Partner
lebt.

Der Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag betragt

mit einem Kind € 494,00 p. a.
mit zwei Kindern €669,00p. a.
ab drei Kindern, zuséatzlich zum Betrag von € 669,00 je Kind €220,00p. a.

Die Zuverdienstgrenze fiir Alleinverdiener mit Kind betragt beim (Ehe)Partner pro Kalenderjahr €
6.000,00.

Wenn sich Kinder standig in einem anderen Staat der EU/des EWR oder der Schweiz aufhalten, so
werden ab 2019 der Alleinverdienerabsetzbetrag und der Alleinerzieherabsetzbetrag an das Preisni-
veau im jeweiligen Land angepasst.

Diese Absetzbetrage inklusive der Kinderzuschlage kann der Arbeitgeber auf Grund der Erklarung
des Arbeitnehmers (Formular E 30) schon wahrend des Jahres in der Lohnverrechnung beriicksich-
tigen (ohne Erklarung mittels E 30: Geltendmachung in der Arbeitnehmerveranlagung).

ANLAGEVERMOGEN

Unter dem Begriff ,Anlagevermdgen” versteht man all jene Wirtschaftsgiter, die dazu bestimmt
sind, dem Betrieb Gber einen langeren Zeitraum zu dienen. Dazu zéhlen zum Beispiel Gebaude und
die Betriebsausstattung. Das Anlagevermdgen lasst sich in abnutzbares und nicht abnutzbares
Anlagevermdégen untergliedern.

AUSFUHRLIEFERUNG

Steuerfreie Ausfuhrlieferungen liegen vor,

V¥ wenn der Unternehmer den Liefergegenstand in das Drittlandsgebiet (nicht Gemeinschaftsgebiet) befor-
dert oder versendet hat oder

V¥ wenn das Umsatzgeschaft mit einem auslandischen Unternehmer als Abnehmer abgeschlossen wurde,
wobei der auslandische Abnehmer den Gegenstand ins Drittlandsgebiet beférdert oder versendet oder

V¥ wenn das Umsatzgeschaft mit einer auslandischen Privatperson abgeschlossen wurde und diese die
Ware im Reisegepack ausfihrt, nur dann, wenn der Abnehmer keinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Auf-
enthalt im Gemeinschaftsgebiet hat, der Gegenstand der Lieferung binnen drei Monaten nach Lieferung
ausgefihrt wird und der Gesamtbetrag der Rechnung € 75,00 Uberschreitet.



Die weiteren Voraussetzungen fir die Steuerfreiheit sind streng formal. Dazu gehdren der Ausfuhr-
nachweis und der Buchnachweis.

AUSSERGEWOHNLICHE BELASTUNG

Bestimmte Aufwendungen und Ausgaben sind bei Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens als
auBergewdohnliche Belastung zu berlcksichtigen, wenn sie

V¥ auBergewdhnlich sind
V¥ zwangslaufig erwachsen und
V die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit wesentlich beeintrachtigen.

Eine auBergewodhnliche Belastung kann grundsatzlich nur insoweit berdcksichtigt werden, als der
individuelle Selbstbehalt, der vom Einkommen, von der Anzahl der Kinder sowie vom Zustehen des
Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrages abhangt, iberschritten wird. Fir bestimmte
auBergewdhnliche Belastungen gibt es ein Pauschale ohne Anrechnung auf den Selbstbehalt. Die
Berlcksichtigung von auBergewohnlichen Belastungen kann immer nur im Kalenderjahr der Zah-
lung erfolgen.

BETRIEBSAUSGABEN

Als Betriebsausgaben definiert das Gesetz Aufwendungen oder Ausgaben, die durch den Betrieb
veranlasst sind. Privat veranlasste Ausgaben kiirzen den Gewinn nicht, sondern stellen Entnahmen
dar, die eine Deckung im Gewinn finden sollten.

Auch Ausgaben vor der Betriebserdffnung kdnnen steuerlich abzugsfahig sein. Solche Ausgaben
und Aufwendungen fallen unter den Begriff der vorbereitenden Betriebsausgaben. Als Beispiele
gelten Reisekosten, Beratungskosten, Telefon, Stempelmarken, Beitrage zu lhrer Pflichtversiche-
rung, Pflichtbeitrage zu Versorgungs- und Unterstitzungseinrichtungen der Kammern der selb-
standig Erwerbstatigen, Leasingaufwand, Biroraummiete, Personalaufwand, Steuerberatungskos-
ten, Werbung, Abschreibungen, bezogene Leistungen (Fremdarbeiten), Waren- und Materialeinkauf,
Telefon, Fax, Porto, Spesen, BUromaterial, Fachliteratur und Zeitschriften, Zinsen fir Fremdkapital
etc.

BETRIEBSEINNAHMEN

Zu lhren Betriebseinnahmen gehoren alle Zugange in Geld oder Geldeswert, die durch den Betrieb
veranlasst sind. Daher zahlen nicht nur lhre Einnahmen aus der eigentlichen betrieblichen Tatigkeit,
sondern auch z. B. Umséatze aus Hilfsgeschaften, wie etwa Verkaufe betriebszugehdriger Anlagen
dazu.



DEF

DOPPELBESTEUERUNG - VERMEIDUNG

Um die doppelte Einkommensbesteuerung von Personen, die z. B. aufgrund eines Doppelwohnsit-
zes in zwei oder mehreren Staaten der Besteuerung unterliegen, zu vermeiden, stehen zwei MaB-
nahmen zur Verfigung: Unilateral sieht § 48 der Bundesabgabenordnung Methoden zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung vor. Multilateral wurden von Osterreich mit zahlreichen Staaten Doppelbe-
steuerungsabkommen abgeschlossen, durch welche die doppelte Besteuerung desselben Steuer-
pflichtigen in zwei Staaten vermieden werden soll.

EIGENVERBRAUCH

Eigenverbrauch liegt im Wesentlichen dann vor, wenn ein Unternehmer im Inland Gegenstande, die
seinem Unternehmen dienen, fir Zwecke verwendet oder verwenden |asst, die auBerhalb des
Unternehmens liegen. Der Eigenverbrauch ist umsatzsteuerbar.

EINKOMMEN

Als Einkommen gilt in der Einkommensteuer der Gesamtbetrag der Einkilinfte aus allen im Gesetz
aufgezahlten sieben Einkunftsarten unter Berlcksichtigung des Verlustausgleichs, der sich aus
einzelnen Einkunftsarten ergibt, abztglich Sonderausgaben sowie auBergewdhnlicher Belastungen.

EINKUNFTSARTEN
Das osterreichische Einkommensteuergesetz kennt sieben Einkunftsarten:

V Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft
V¥V Einklinfte aus selbstandiger Arbeit

V¥V Einkiinfte aus Gewerbebetrieb

V Einkinfte aus nichtselbstandiger Arbeit

V¥ Einklinfte aus Kapitalvermdgen

¥V Einklinfte aus Vermietung und Verpachtung
V¥ sonstige Einkiinfte

Nur solche Einklnfte, die in eine dieser sieben Einkunftsarten fallen, sind steuerpflichtig.

Da der Begriff ,sonstige” Einkinfte keine AuffanggrioBe darstellt, sondern ebenfalls nur bestimmte
Tatbestande aufzahlt, gibt es Einklnfte, die nicht der Einkommensteuer unterliegen. Dazu zdhlen
etwa Spiel- und Lotteriegewinne oder der Finderlohn.

EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG

Bei der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung werden - im Gegensatz zum Betriebsvermdgensvergleich
- die Geschaftsfalle dann wirksam, wenn es zu einem Zahlungsfluss kommt. Man spricht daher auch
vom sogenannten ,Zufluss-/Abflussprinzip”. Einnahmen sind erst dann steuerwirksam, wenn das



Geld entweder bar vereinnahmt oder auf dem Bankkonto verflgbar ist. Dasselbe gilt im umgekehr-
ten Sinn fir die Ausgaben. Dementsprechend gilt etwa auch eine Anzahlung an Lieferanten als
gewinnmindernde Betriebsausgabe. Forderungen und Verbindlichkeiten werden erst durch die
Bezahlung ergebniswirksam.

FAHRTKOSTEN

Als Fahrtkosten konnen Sie die Kosten des gewahlten Verkehrsmittels ansetzen (Aufwendungen fir
Auto, Bahnkarte, Flugticket, Taxi etc.). Verwenden Sie fiir Ihre betrieblich veranlasste Reise jedoch
Ihren Privat-Pkw, kénnen Sie das Kilometergeld zum Ansatz bringen, wenn Sie nicht mehr als 30.000
km im Jahr fahren. Wenn Sie mehr als 30.000 km pro Jahr fahren, kénnen Sie das amtliche Kilome-
tergeld fir 30.000 km oder die tatsachlich nachgewiesenen Kosten fir die gesamten betrieblichen
Fahrten absetzen. Vergessen Sie in diesem Fall nicht, ein Fahrtenbuch mit allen erforderlichen
Angaben zu fihren: Pro gefahrenem Kilometer konnen Sie € 0,42 ansetzen. Das Kilometergeld
deckt alle Kosten im Zusammenhang mit Ihrem Auto ab: Benzin, Reparaturen, Service, Versicherun-
gen, Mitgliedsbeitrage, Abschreibungen, Leasingraten, Park- und Mautgebuhren etc.

Wenn |hr Auto zum Betriebsvermdgen zahlt, weil Sie es Uberwiegend betrieblich nutzen, missen Sie
alle Ausgabenbelege sammeln. Dann sind namlich die tatsachlichen Kosten der Nutzung zu bertck-
sichtigen. Wird das Kilometergeld im Rahmen von Werbungskosten oder Betriebsausgaben geltend
gemacht, kann es nur bis zu einer Hohe von € 0,42 bericksichtigt werden.

FAMILIENBONUS PLUS

Der Familienbonus Plus ist ab 2019 ein Absetzbetrag von der Einkommensteuer in Hohe von € 125
pro Monat und Kind bis zu einem Alter von 18 Jahren bei Anspruch auf Familienbeihilfe (€ 1.500 pro
Jahr). Als Absetzbetrag vermindert er unmittelbar die Einkommensteuer, er kann jedoch nicht zu
einer Negativsteuer flihren (Alleinverdiener-, Alleinerzieher- oder Verkehrsabsetzbetrag jedoch
schon). Wird flr volljadhrige Kinder die Familienbeihilfe bezogen, so besteht Anspruch auf einen
Absetzbetrag in Hohe von € 41,68 pro Monat und Kind (€ 500,16 pro Jahr).

Fur Kinder, die in anderen EU/EWR-L&ndern oder der Schweiz leben, werden die Betrage auf Basis
der vom Statistischen Amt der Europaischen Union veréffentlichten vergleichenden Preisniveaus
jahrlich angepasst.

FIRMENWERT

Firmenwert ist jener Wert eines Betriebes, der nicht den einzelnen Wirtschaftsgutern des Betriebes
zugeordnet werden kann. Vielmehr ergibt sich der Firmenwert als Mehrwert, der z. B. mit dem Kun-
denstock oder der Reputation eines Betriebes zusammenhangt.

FREIBETRAGSBESCHEID

Wenn der Arbeitnehmer nicht ausdricklich darauf verzichtet, werden gemeinsam mit dem aufgrund
der Arbeitnehmerveranlagung ergangenen Einkommensteuerbescheid ein Freibetragsbescheid und



eine Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber ausgestellt. Dieser Freibetragsbescheid gilt fir das
dem Veranlagungszeitraum zweitfolgende Jahr. So werden etwa mit dem Einkommensteuerbe-
scheid fur das Kalenderjahr 2017 der Freibetragsbescheid und die Mitteilung an den Arbeitgeber fur
das Kalenderjahr 2019 zugesendet. Werden dann flr das Kalenderjahr 2018 héhere oder geringere
Aufwendungen getatigt, so wird dies bei der Arbeitnehmerveranlagung ausgeglichen. Bei einem
Jahresfreibetrag von unter € 90,00 oder bei Festsetzung von Vorauszahlungen ergeht kein Freibe-
tragsbescheid.

In jedem Kalenderjahr, in dem ein Freibetragsbescheid berlcksichtigt wird, ist der Arbeitnehmer
zur Veranlagung verpflichtet.

FRIST FUR DIE BESCHEIDBESCHWERDE

Erhebt ein Steuerpflichtiger gegen einen Bescheid Beschwerde, so hat dies innerhalb der
Beschwerdefrist zu geschehen. Diese endet einen Monat nach Zustellung des Bescheids.

GHI

GEWINNERMITTLUNGSARTEN

Die Ermittlung des steuerlichen Gewinns kann grundsatzlich auf folgende Arten erfolgen:

V¥ mittels Betriebsvermégensvergleich (Buchhaltung, Bilanzierung)
V¥ mittels Einnahmen-Ausgabenrechnung
V¥ mittels der Pauschalierung

Gesetzliche Buchfihrungspflicht besteht in folgenden Fallen:

V bei Kapitalgesellschaften und bei unternehmerisch tatigen Personengesellschaften, bei denen kein
unbeschrankt haftender Gesellschafter eine natirliche Person ist (sogenannte GmbH & Co. KG)
¥V bei den anderen Unternehmern - ausgenommen Angehérige der freien Berufe und Uberschussermittlern
-, wenn:
V¥ die Umsatzgrenze von € 700.000,00 zweimalig (hintereinander) Gberschritten wird oder
V¥ die Umsatzgrenze von € 1.000.000,00 einmalig Gberschritten wird.

Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben bestehen andere Grenzwerte.

Was versteht man unter Buchfiihrungspflicht?

V¥ Grob gesprochen ist unter Buchflihrungspflicht zu verstehen, dass die Grundséatze der doppelten Buch-
haltung einzuhalten sind, Grund- und Hauptbuch sowie Nebenbtcher zu fihren sind, Bestande von Forde-
rungen und Verbindlichkeiten zu erfassen sind und Aufwendungen und Ertrage im Jahr ihrer wirtschaftli-
chen Verursachung zugeordnet werden missen.

¥V Die vereinfachte Form der Gewinnermittlung ist die Einnahmen-Ausgabenrechnung, in der Einnahmen
und Ausgaben nach dem Zufluss- und Abflussprinzip aufgezeichnet werden, somit nach Zahlungsfluss
erfasst werden.

V¥V Die einfachste Form der Gewinnermittlung ist die Pauschalierung. Wenn keine Buchflihrungspflicht
besteht und Sie auch nicht freiwillig Blicher fiihren, kénnen Sie steuerlich von der Pauschalierung (in
Form der Ausgaben- oder Gewinnpauschalierung) Gebrauch machen. Neben der "allgemeinen" Pauscha-



lierung (Basispauschalierung) besteht auch branchenspezifische Pauschalierungsvorschriften (z. B. fiir
Gaststatten- und Beherbergungsunternehmen, Lebensmitteleinzel- und Gemischtwarenhandler, Drogis-
ten, Handelsvertreter, Kiinstler und Schriftsteller).

HALBJAHRESABSCHREIBUNG

Wird ein Wirtschaftsgut des abnutzbaren Anlagevermdgens erst im zweiten Halbjahr des Wirt-
schaftsjahres in Betrieb genommen, ist im Jahr der Anschaffung nur die Halfte der jahrlichen AfA
absetzbar.

HALFTESTEUERSATZ

Das Einkommensteuergesetz sieht fiir bestimmte Einkilinfte (z. B. VerduBerungsgewinne, die in
Zusammenhang mit der VerauBerung oder Aufgabe stehen, wenn der Steuerpflichtige erwerbsunfa-
hig ist oder seine Erwerbstatigkeit aufgrund Pensionierung einstellt) den Halftesteuersatz vor.

IMMOBILIENERTRAGSTEUER

Beim Verkauf eines Grundstlicks wird der Gewinn grundsatzlich mit 30 % besteuert.

INVENTUR

Unter Inventur versteht man die jahrliche Aufstellung des gesamten Betriebsvermdgens nach Art,
Menge und Wert. Diese Bestandsaufnahme ist zusammen mit der Bewertung ein wesentlicher
Bestandteil der Gewinnermittlung durch Betriebsvermdgensvergleich.

JKL

JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss setzt sich zusammen aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. Bei
Kapitalgesellschaften erweitert sich der Jahresabschluss um den Anhang samt Lagebericht.

KAPITALERTRAGSTEUER

EinkUnfte aus Kapitalvermdgen werden mit Kapitalertragsteuer besteuert. Unter diese Einkunftsart
fallen Einkiinfte aus der Uberlassung von Kapital, realisierten Wertsteigerungen und aus Derivaten,
wenn sie nicht zu den Einklinften aus Land- und Forstwirtschaft, selbstandiger Arbeit, Gewerbebe-
trieb bzw. nicht selbstandiger Arbeit zéhlen.

Die Kapitalertragsteuer betragt

V¥ 25 % fir Einklinfte aus Geldeinlagen und nicht verbrieften sonstigen Forderungen bei Kreditinstituten
(ausgenommen Ausgleichzahlungen und bestimmte Leihgebiihren)
V¥ 27,5 % fur alle anderen Einkinfte aus Kapitalvermdgen.



WAHLWEISE: VERANLAGUNG

Der Steuerabzug der Bank kommt einer Endbesteuerung gleich. Auf diese kann verzichtet werden.
Eine Veranlagung ware zum Beispiel vorteilhaft, wenn der zur Anwendung kommende Einkommen-
steuersatz geringerist als 27,5 % bzw. 25 %. Die Mdglichkeit der Veranlagung besteht fur alle Kapi-
taleinklnfte.

GUTSCHRIFT

Wird auf die Endbesteuerung verzichtet, so kommt es zwar vorerst zu einem Steuerabzug. Die Kapi-
talertragsteuer wird jedoch im Nachhinein gutgeschrieben.

VERLUSTAUSGLEICH DURCH DIE BANK

Es werden alle Gewinne und Verluste aus allen Depots bei derselben Bank berlicksichtigt. Jedoch
nur flr Depots bei einem Kreditinstitut. Eine bankenlbergreifende Verlustverrechnung muss bei der
Einkommensteuererkldrung durchgefihrt werden. Der Verlustausgleich durch die Bank kommt nur
bei Einzeldepots zur Anwendung. Bei Gemeinschaftsdepots wird eine Verlustverrechnung nur auf
Depotebene durchgefihrt.

KINDERABSETZBETRAGE

Fur Kinder, fir die einem Steuerpflichtigen Familienbeihilfe gewahrt wird, steht im Wege der
gemeinsamen Auszahlung mit der Familienbeihilfe ein Kinderabsetzbetrag von monatlich € 58,40
zu.

KINDERMEHRBETRAG

Fur Alleinverdiener- und Alleinerzieher mit geringem Einkommen wird ab 2019 ein Kindermehrbe-
trag von bis zu 250 € Einkommensteuer pro Kind und Jahr erstattet werden, wenn die Einkommen-
steuer vor Berlcksichtigung aller zustehenden Absetzbetrage unter 250 Euro ausmacht. Der Kin-
dermehrbetrag steht allerdings nicht zu, wenn mindestens 330 Tage Sozialleistungen wie insbeson-
dere Arbeitslosengeld, Mindestsicherung oder eine Leistung aus der Grundversorgung bezogen
wurde.

Fur Kinder, die in anderen EU/EWR-Landern oder der Schweiz leben, wird der Kindermehrbetrag auf
Basis der vom Statistischen Amt der Europaischen Union verdffentlichten vergleichenden Preisni-
veaus jahrlich angepasst.

KLEINBETRAGSRECHNUNGEN

Bei sogenannten Kleinbetragsrechnungen - das sind Rechnungen, deren Gesamtbetrag € 400,00
nicht tbersteigt - genligen folgende Angaben:

1. Name und Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers
2. Menge und Bezeichnung der gelieferten Gegenstande bzw. Art und Umfang der sonstigen Leistung



3. Tag der Lieferung oder Leistung oder Zeitraum, Uber den sich die Leistung erstreckt

4. das Entgelt und der Steuerbetrag fir die Lieferung oder sonstige Leistung in einer Summe
5. der Steuersatz

6. Rechnungsdatum

Beachten Sie jedoch, dass ,Menge und handelslbliche Bezeichnung” auch bei Kleinbetragsrechnun-

gen angegeben werden mussen. Es reicht nicht, wenn z. B. "Speisen und Getranke", "Diverses Mate-

rial", "Fachliteratur" ausgewiesen ist.

Hinweis: Seit 1.1.2016 gilt auch die Belegerteilungspflicht It. Bundesabgabenordnung flir Barumsat-
ze unabhangig von den Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes. Die Belegerteilungspflicht gilt
grundsatzlich fir jeden Unternehmer unabhangig vom Umsatz.

KLEINUNTERNEHMER

Ein Unternehmer, derim Inland sein Unternehmen betreibt und dessen Jahresumsatz € 35.000,00
(Wert 2020, davor € 30.000,00) nicht tbersteigt, sind nicht umsatzsteuerpflichtig, kénnen aber
auch keinen Vorsteuerabzug geltend machen (Kleinunternehmer-Regelung). Umsatze aus Hilfsge-
schaften und bestimmte steuerfreie Umséatze bleiben bei oben genannter Umsatzgrenze auBer
Betrachtung.

Unternehmer, die unterhalb dieser Umsatzgrenze liegen, haben jedoch die Mdglichkeit, fir die
Besteuerung nach den allgemeinen Grundsatzen zu optieren. In diesem Fall missen Sie Umsatz-
steuer in ihren Rechnungen ausweisen und abfihren, kénnen im Gegenzug aber auch den Vorsteu-
erabzug geltend machen.

Die Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung ist dann empfehlenswert, wenn keine Vor-
steuern anfallen und Leistungen an Letztverbraucher erbracht werden.

KOMMUNALSTEUER

Die Kommunalsteuer ist eine Abgabe an jene Gemeinde, in der sich eine Betriebsstatte des Unter-
nehmens befindet. Der Steuersatz betragt 3 % der Bemessungsgrundlage. Die Kommunalsteuer ist
bis zum 15. des Folgemonats an die Gemeinde (Stadtkasse) abzufiihren.

KORPERSCHAFTSTEUER

Das Einkommen von Kérperschaften - dazu zahlen vor allem die Aktiengesellschaft und die Gesell-
schaft mit beschrankter Haftung - unterliegt der Korperschaftsteuer. Die Kérperschaftsteuer sieht
grundsatzlich einen konstanten Steuersatz von 25 % des steuerpflichtigen Einkommens vor.

Im Verlustfall oder bei einem geringen steuerpflichtigen Einkommen ist jedenfalls die sogenannte
.Mindest-Korperschaftsteuer” zu entrichten. Diese hat Vorauszahlungs-Charakter, das heiBt, sie
wird auf die Korperschaftsteuer in folgenden Jahren angerechnet. Die Mindestkorperschaftsteuer
betragt fir eine GmbH € 1.750,00 und fir eine AG € 3.500,00 pro Jahr. FiUr eine neugegriindete
GmbH mit einem Mindeststammkapital von € 10.000,00 betragt sie flr die ersten finf Jahre €



500,00 p.a., fur die nachsten funf Jahre € 1.000,00 p.a. und danach € 1.750,00. Fur Kreditinstitute
und Versicherungsunternehmen besteht eine hohere Mindest-Korperschaftsteuer.

LIEBHABEREI

Liebhaberei ist eine Tatigkeit, der abgesprochen wird, dass sie auf Dauer ein positives Ergebnis
erzielt. Wichtig ist somit die Gesamtbetrachtung dieser Tatigkeit tGber einen langeren Zeitraum.
Wenn Uber den betrachteten Zeitraum in Summe kein Gewinn erwartet wird, kann es zur Qualifizie-
rung der Tatigkeit als ,Liebhaberei” kommen. Eine Liebhabereitatigkeit ist steuerlich unbeachtlich:
Verluste aus dieser Tatigkeit kdnnen weder mit anderen Einkinften ausgeglichen noch in Folgejah-
re vorgetragen werden. Sollte die Liebhabereitatigkeit ausnahmsweise zu einem Gewinn fihren, so
flhrt aber auch dieser Gewinn zu keiner steuerlichen Belastung.

LOHNSTEUER

Die Lohnsteuer ist eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer. Bei Einkinften aus nicht-
selbstandiger Arbeit (Arbeitnehmer, Pensionisten) wird die Einkommensteuer durch Abzug vom
Arbeitslohn (Lohnsteuer) erhoben. Einbehalten (und an das Finanzamt abgefiihrt) wird die Lohn-
steuer durch den Arbeitgeber im Rahmen der Lohnzahlung.

Der Steuertarif der Lohnsteuer unterscheidet sich - von der beglnstigten Besteuerung des 13. und
14. Monatsgehalts abgesehen - nicht von jenem der Einkommensteuer.

MNO

MINDEST-KORPERSCHAFTSTEUER

Erzielt eine Kérperschaft ein sehr geringes steuerpflichtiges Einkommen oder erleidet sie einen
Verlust, so wird sie trotzdem zu einem bestimmten MindestmaB an Steuerleistung herangezogen,
der sogenannten Mindest-Korperschaftsteuer. Diese hat Vorauszahlungs-Charakter, das heiBt, sie
wird auf die Kérperschaftsteuer in folgenden Jahren angerechnet. Die Mindestkorperschaftsteuer
betragt € 1.750,00 (GmbH) bzw. € 3.500,00 (AG) pro Jahr. Fir eine neugegriindete GmbH mit einem
Mindeststammbkapital von € 10.000,00 betragt sie in den ersten finf Jahren € 500,00 p.a., die
nachsten finf Jahre € 1.000,00 und danach € 1.750,00. Fir Kreditinstitute und Versicherungsunter-
nehmen besteht eine hohere Mindest-Kdrperschaftsteuer.

MITUNTERNEHMERSCHAFT

Der Begriff "Mitunternehmerschaft" ist kein handelsrechtlicher, sondern ein rein steuerlicher
Begriff. Als Mitunternehmerschaften gelten nur solche Personengesellschaften, die im Rahmen
eines Betriebes unternehmerisch tatig sind. Ihre Gesellschafter als Mitunternehmer erzielen daher
betriebliche Einklinfte (Einkinfte aus Land- und Forstwirtschaft, selbsténdiger Arbeit oder Gewer-
bebetrieb).



Die Ermittlung des Gewinns einer Mitunternehmerschaft erfolgt nach den allgemeinen Gewinner-
mittlungsvorschriften und unter Beachtung der besonderen Leistungsbeziehungen. Der Gewinn
wird nicht auf Ebene der Mitunternehmerschaft besteuert, sondern auf die einzelnen Mitunterneh-
mer verteilt und bei diesen zur Einkommensbesteuerung erfasst.

Mitunternehmer ist nur, wer Unternehmerwagnis eingeht (Entfalten von Unternehmerinitiative und
Ubernahme von Unternehmerrisiko). Das Zutreffen dieser Voraussetzungen ist grundsatzlich fir
jeden Gesellschafter einer Personengesellschaft zu prifen. Ist ein Gesellschafter nach Prifung die-
ser Kriterien nicht Mitunternehmer, dann erzielt er keine betrieblichen Einklinfte.

NACHTIGUNGSKOSTEN

Ist die Einkommensteuer nach Anwendung des Tarifs und nach Berlicksichtigung der Absetzbetra-
ge negativ, so sind der Alleinverdienerabsetzbetrag bei mindestens einem Kind oder der Alleinerzie-
herabsetzbetrag inklusive der Kinderzuschlage gutzuschreiben.

Fur Steuerpflichtige, die Anspruch auf einen Verkehrsabsetzbetrag haben, sind 50% von bestimm-
ten Werbungskosten, hochstens aber € 400,00 der jahrlich gezahlten Sozialversicherungsbeitrage,
zu erstatten.

Fir Pendler erhoht sich dieser Betrag auf maximal € 500,00.

Ab 2020: Hat man Anspruch auf den Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag, ist der maximale Betrag
dieser SV-Rlckerstattung um € 400,00 zu erhéhen.

Pensionisten, die keine Lohn- bzw. Einkommensteuer bezahlen, erhalten vom Finanzamt eine Gut-
schrift von 75 % (ab 2020) der Sozialversicherungsbeitrdge - maximal € 300,00 (ab 2020).

NEGATIVSTEUER/SOZIALVERSICHERUNGS-RUCKERSTATTUNG

Ist die Einkommensteuer nach Anwendung des Tarifs und nach Berlicksichtigung der Absetzbetra-
ge negativ, so sind der Alleinverdienerabsetzbetrag bei mindestens einem Kind oder der Alleinerzie-
herabsetzbetrag inklusive der Kinderzuschlage gutzuschreiben.

Fur Steuerpflichtige, die Anspruch auf einen Verkehrsabsetzbetrag haben, sind 50% von bestimm-
ten Werbungskosten, hochstens aber € 400,00 der jahrlich gezahlten Sozialversicherungsbeitrage,
zu erstatten.

Fir Pendler erhoht sich dieser Betrag auf maximal € 500,00.

Ab 2020: Hat man Anspruch auf den Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag, ist der maximale Betrag
dieser SV-Rlckerstattung um € 300,00 zu erhdhen.

Pensionisten, die keine Lohn- bzw. Einkommensteuer bezahlen, erhalten vom Finanzamt eine Gut-
schrift von 75 % (ab 2020) der Sozialversicherungsbeitrédge - maximal € 300,00 (ab 2020).



NUTZUNGSDAUER

Die Nutzungsdauer ist aus Erfahrungswerten abzuleiten: Betriebs- und Geschaftsausstattung wer-
denz. B. auf 5 bis 10 Jahre, Gebaude auf bis zu 67 Jahre verteilt abgeschrieben.

Flr manche Anlagegiter (z. B. Geb&ude, Pkw)ist die steuerliche Nutzungsdauer zwingend vom
Gesetzgeber vorgegeben: So qilt z. B. fur ein neues Personenkraftfahrzeug gemaB den Bestimmun-
gen des EStG eine unwiderlegbar vermutete Nutzungsdauer von mindestens acht Jahren.

POR

PENDLERPAUSCHALE

Die Kosten der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstéatte (Arbeitsweg) sind grundséatzlich durch
den Verkehrsabsetzbetrag abgegolten, der allen aktiven Arbeitnehmern unabhangig von den tat-
sachlichen Kosten zusteht. Ein (zuséatzliches) Pendlerpauschale in der Form von Werbungskosten ist
vorgesehen, wenn die einfache Wegstrecke 20 km Ubersteigt und die Benltzung von Massenver-
kehrsmitteln zumutbar ist (kleines Pendlerpauschale). Das groBe Pendlerpauschale steht zu, wenn
kein Massenverkehrsmittel zumutbar ist und die einfache Wegstrecke 2 km Ubersteigt.

Das Pendlerpauschale muss mit dem Pendlerrechner des BMF ermittelt werden: https://
www.bmf.gv.at/pendlerrechner/.

Das Pendlerpauschale kann auch erst bei der Arbeitnehmerveranlagung geltend gemacht werden.

Kleine Pendlerpauschale

Entfernungen der einfachen Wegstrecke jahrlichin €
20 km bis 40 km 696,00

40 km bis 60 km 1.356,00
Gber 60 km 2.016,00

GroBe Pendlerpauschale

Entfernungen der einfachen Wegstrecke jahrlichin €
2 km bis 20 km 372,00

20 km bis 40 km 1.476,00

40 km bis 60 km 2.568,00

Uber 60 km 3.672,00




Pendlerpauschale fiir Teilzeitkrafte

Arbeitnehmern, die die Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstatte mindestens an vier Tagen/
Monat zurlcklegen, steht das Pendlerpauschale zu einem Drittel zu, bei mindestens acht Tagen/
Monat zu zwei Drittel und ab mindestens elf Tagen/Monat zur Ganze.

Pendlereuro

Jeder, der Anspruch auf das Pendlerpauschale hat, hat auch Anspruch auf den Pendlereuro. Er ist
ein Absetzbetrag und betragt pro Kilometer Distanz zwischen Wohnstatte und Arbeitsplatz € 2,00.
Teilzeitbeschéaftige steht ein aliquoter Anteil zu. Der Pendlereuro ist vom Arbeitgeber zu bertck-
sichtigen.

Keine Pendlerpauschale
Allen Arbeitnehmern, die ihren Dienstwagen auch privat nutzen konnen, steht keine Pendlerpau-
schale mehr zu.

PENSIONISTENABSETZBETRAG

Dieser steht als Ersatz fir den nicht zustehenden Verkehrsabsetzbetrag zu und betragt € 600,00 p.
a.(Wert 2020, davor € 400,00)

Dieser Absetzbetrag wird bei Einkommen zwischen € 17.000,00 und € 25.000,00 gleichmaBig von €
600,00 auf € 0,00 eingeschliffen.

Der erhdhte Pensionistenabsetzbetrag betragt € 964,00 (Wert 2020, davor 764,00) p.a., wenn:

V der Steuerpflichtige mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet oder eingetragener Partner ist
und vom (Ehe-)Partner nicht dauernd getrennt lebt,

WV der (Ehe-)Partner Einkiinfte von héchstens € 2.200,00 jahrlich erzielt und

WV der Steuerpflichtige keinen Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag hat.

Der erhohte Pensionistenabsetzbetrag vermindert sich gleichmaBig einschleifend von € 964,00 auf
€ 0,00 bei Pensionseinkinften zwischen € 19.930,00 und € 25.000,00.

T1PROGRESSION
In Osterreich gibt es ein progressives Tarifsystem.

Praktikerformel flr die Steuerberechnung (Steuersatze giiltig seit 1.1.2020):

Einkommenin € Berechnungsweise der EStin € Grenzsteuersatzin %
<11.000 0 0

>11.000 bis 18.000 Einkommen x 20 % - 2.200 20

>18.000 - 31.000 Einkommen x 35 % - 4.900 35

>31.000-60.000 Einkommen x 42 % -7.070 42

>60.000 - 90.000 Einkommen x 48 % -10.670 48




Einkommenin € Berechnungsweise der EStin € Grenzsteuersatzin %

>90.000-1.000.000 Einkommen x50 % -12.470 50
>1.000.000 Einkommen x 55 % - 62.470 55
QUELLENSTEUER

Quellensteuer ist eine nach dem Quellenprinzip erhobene Steuer, d. h. am Ort und zur Zeit des Ent-
stehens der steuerpflichtigen Zahlung. Dabei wird der Schuldner der Zahlung gesetzlich zur Einbe-
haltung und Abflihrung des festgesetzten Steuerbetrags verpflichtet.

Kapitalanlegern ist die Quellensteuer in Form der auf Dividenden und Zinsen einbehaltenen Kapital-
ertragsteuer bekannt. Die so einbehaltene Steuer wird auf die endgliltige Steuerschuld des steuer-
pflichtigen Empfangers angerechnet und ggf. auch erstattet. In manchen Fallen gelten die Kapital-
einklnfte durch den Kapitalertragsteuerabzug als endbesteuert. In diesem Fall kommt es natirlich
zu keiner Anrechnung der Kapitalertragsteuer auf die Einkommensteuer mehr, da die endbesteuer-
ten Einklnfte dann nicht mehrin die Steuerveranlagung miteinbezogen werden.

RECHNUNG

FORMVORSCHRIFTEN FUR EINE RECHNUNG IM SINNE DES UMSATZSTEUERGESETZES

Beachten Sie, dass Rechnungen mit Umséatzen, von denen Sie den Vorsteuerabzug geltend machen
mochten, bestimmten Formvorschriften genligen missen.

Eine Rechnung muss grundsatzlich folgende Angaben enthalten:

1. Name und Anschrift des liefernden/leistenden und des empfangenden Unternehmers
2. Menge und Bezeichnung der gelieferten Gegenstande bzw. Art und Umfang der sonstigen Leistung
3. Tag der Lieferung oder der sonstigen Leistung oder den Zeitraum, Uber den sich die sonstige Leistung
erstreckt. Bei Lieferungen oder sonstigen Leistungen, die abschnittsweise abgerechnet werden, genlgt
die Angabe des Abrechnungszeitraumes. Jedoch nur, wenn dieser einen Kalendermonat nicht ibersteigt.
Das ist zum Beispiel der Fall bei mehrtagigen Ubernachtungen in einem Hotel. Hier muss nicht jeder Tag, in
dem das Zimmer belegt war, einzeln angegeben werden. Ein Hinweis auf den Zeitraum, in dem der Gast das
Zimmer genutzt hat, ist ausreichend.
4. das Entgelt fir die Lieferung oder sonstige Leistung und den anzuwendenden Steuersatz
5. den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag
6. Falls eine Steuerbefreiung besteht oder die Steuerschuld Ubergeht: ein Hinweis darauf, dass die Lieferung
oder sonstige Leistung steuerbefreit ist
7. das Ausstellungsdatum
8. eine fortlaufende nur einmal vergebene Nummer zur Identifizierung der Rechnung
9. die UID-Nummer (UID) des liefernden/leistenden Unternehmers
10. die UID-Nummer (UID) des empfangenden Unternehmers, wenn der Rechnungsbruttobetrag € 10.000,00
Ubersteigt.



11. Flhrt ein Unternehmer Leistungen aus, flr die der Leistungsempfanger die Steuer schuldet (Reverse-
Charge), hat er die UID-Nummer des Leistungsempfangers und einen Hinweis auf den Ubergang der Steu-
erschuld in die Rechnung aufzunehmen.

12. ein Hinweis auf die Differenzbesteuerung, wenn sie angewendet wird (z. B. Autohandel oder Antiquitaten-
handler)

Fur sogenannte Kleinbetragsrechnungen, das sind Rechnungen mit einem Gesamtbetrag von
hochstens € 400,00, gelten erleichterte Bestimmungen.

Hinweis: Neben den Rechnungsmerkmalen, die das Umsatzsteuergesetz vorschreibt, sind seit
1.1.2016 auch die Vorschriften der Belegerteilungspflicht zu beachten. Die Belegerteilungspflicht gilt
grundsatzlich fir jeden Unternehmer unabhangig vom Umsatz.

Beispiel: Rechnungsmuster.pdf

REISEKOSTEN

Zu den Kosten, die im Falle von Dienstreisen auftreten und steuerlich bertcksichtigt werden kon-
nen, gehdren Fahrtkosten, Verpflegungskosten (Taggelder) und Nachtigungskosten.

STU

SACHBEZUGE

Erhalt ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Vorteile zugewendet, die nicht in Geldleistungen bestehen
(Sachbezlige), so unterliegen auch diese grundsétzlich der Steuerpflicht. Bestimmte Sachbezlige
sind jedoch steuerfrei. Zu den steuerfreien Sachbezigen gehdren:

VW der Wert der unentgeltlich tberlassenen Arbeitskleidung

V freie oder verbilligte Mahlzeiten und Getranke am Arbeitsplatz

V die kostenlose Benitzung von Einrichtungen oder Anlagen, die der Arbeitgeber allen Arbeitnehmern oder
bestimmten Gruppen seiner Arbeitnehmer zur Verfligung stellt (z. B. Erholungs- und Kurheime, Kinder-
garten, Betriebsbibliotheken, Sportanlagen)

WV die kostenlose Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (z. B. Betriebsausfllige, kulturelle Veranstaltungen,
Betriebsfeiern) bis zur Hohe von € 365,00

GESUNDHEITSFORDERUNG/SACHZUWENDUNG JUBILAUM

Unter den Bereich der Einkommensteuerbefreiungen fallt auch der geldwerte Vorteil aus

WV zielgerichteter, wirkungsorientierter Gesundheitsforderung (Salutogenese) und Pravention, soweit diese
vom Leistungsangebot der gesetzlichen Krankenversicherung erfasst sind, sowie Impfungen.
die der Arbeitgeber allen Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen seiner Arbeitnehmer zur Verfligung
stellt.

WV anlasslich eines Dienst- oder eines Firmenjubildums empfangene Sachzuwendungen bis zu einer Hohe
von € 186,00 jahrlich.



SCHENKUNGSMELDEGESETZ

Um nach Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer Vermdgensverschiebungen nachvoll-
ziehen zu konnen, ist eine gesetzliche Verpflichtung eingefiihrt worden, geschenktes Vermogen der
Finanzverwaltung anzuzeigen. Anzeigepflichtig sind die beteiligten Personen und am Vertrag mit-
wirkende Rechtsanwalte und Notare.

Sanktionen gemaB dem Finanzstrafgesetz: Das vorsatzliche Unterlassen der Anzeige ist eine Finan-
zordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstrafe geahndet wird.

Anzeigepflicht fir Schenkungen und Zweckzuwendungen unter Lebenden besteht, wennim Zeit-
punkt des Erwerbes mindestens ein Beteiligter einen Wohnsitz, den gewdéhnlichen Aufenthalt, den
Sitz oder die Geschéaftsleitung im Inland hatte, insbesondere betreffend:

V¥ Bargeld

V¥ Kapitalforderungen

V Gesellschaftsanteile

V Betriebe

V¥ bewegliches kérperliches Vermdgen
V¥ immaterielle Vermdgensgegenstande

Ausgenommen von der Anzeigepflicht sind u. a.:

V¥ Erwerbe zwischen Angehorigen bis insgesamt € 50.000,00 innerhalb eines Jahres
V¥ Erwerbe zwischen anderen Personen bis € 15.000,00 innerhalb von finf Jahren

WV Hauptwohnsitzschenkung" einer Nutzfldche bis 150 m? zwischen Ehegatten

V¥ lbliche Gelegenheitsgeschenke bis € 1.000,00, Hausrat inkl. Bekleidung

V¥ Grundstiicksschenkungen

V¥ Zuwendungen, die unter das Stiftungseingangssteuergesetz fallen.

Anzeigepflichtig sind die

V beteiligten Personen,
V¥ am Vertrag mitwirkende Rechtsanwalte und Notare.

Die Anzeige ist zu erledigen binnen einer Frist von drei Monaten ab Erwerb.
Sanktionen gemaB dem Finanzstrafgesetz:

Das vorsatzliche Unterlassen der Anzeige ist eine Finanzordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstra-
fe biszu 10 % des gemeinen Wertes der nicht angezeigten Erwerbe geahndet wird, mit der einjahrig
befristeten Mdglichkeit zur Selbstanzeige. Alle zur Meldung verpflichteten Personen kdnnen
gestraft werden.

SCHMUTZ-, ERSCHWERNIS- UND GEFAHRENZULAGE

Zulagen aufgrund von Kollektivvertragen, Betriebsvereinbarungen oder gesetzlichen Vorschriften,
wie etwa Schmutzzulagen, Erschwerniszulagen oder Gefahrenzulagen, bleiben unter bestimmten
Umstanden bis zu einem Hochstbetrag von € 360,00 monatlich steuerfrei. Dieser Héchstbetrag



umfasst neben den erwahnten Zulagen auch Zuschlage fir Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit und
mit diesen Arbeiten zusammenhangende Uberstundenzuschlage.

SONDERAUSGABEN

Sonderausgaben sind ganz bestimmte Aufwendungen, die vom Gesamtbetrag der Einklinfte abge-
zogen werden. Grundsatzlich handelt es sich bei Sonderausgaben um Aufwendungen, die nicht mit
der Einklnfteerzielung, sondern mit der privaten Lebensfiihrung in Zusammenhang stehen und aus
diesem Grund nicht als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben geltend gemacht werden kdonnen.

Zu den Sonderausgaben zahlen beispielsweise:

V¥ Préamien fiir Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen (seit 1.1.2016 nur mehr bestehende Vertrage und
nur noch die nachsten fiinf Jahre)

V Ausgaben fir Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung (nur vor 1.1.2016 abgeschlossene Vertrage
bzw. muss der Spatenstich davor erfolgt sein und nur noch die néchsten finf Jahre)

V¥ bestimmte Spenden

V¥V Kirchenbeitrag

V¥ Steuerberatungskosten

SONSTIGE BEZUGE (SONDERZAHLUNGEN)

Bei einem Jahressechstel von hochstens € 2.100,00 (Freigrenze) sind die innerhalb des Jahress-
echstels liegenden sonstigen Bezlige steuerfrei. Ist das Jahressechstel hdher als € 2.100,00,
kommt nach Abzug der auf die sonstigen Bezlige entfallenden Sozialversicherungsbeitrage folgen-
de Besteuerung zur Anwendung:

V fiir die ersten € 620: 0 %

WV fir die nadchsten € 24.380: 6 %

V flr die ndchsten € 25.000: 27 %
W flr die ndchsten € 33.333: 35,75 %

Das Jahressechstel, das auf den Bruttobezug (vor Abzug von Sozialversicherungsbeitrdgen)abzu-
stellen ist, wird nach folgender Formel ermittelt:

im Kalenderjahr zugeflossene laufende Bruttobezlige x 2
Anzahl der abgelaufenen Kalendermonate (seit Jahresbeginn)

STEUERABSETZBETRAGE

Die nach dem progressiven Tarif berechnete Einkommensteuer wird um Absetzbetrage gekirzt. Die
Berlcksichtigung dieser Absetzbetrage ist an die personlichen Verhaltnisse des Steuerpflichtigen
gekoppelt.

VERKEHRSABSETZBETRAG

Der Verkehrsabsetzbetrag betragt € 400,00 jahrlich. Bei Anspruch auf ein Pendlerpauschale erhdht
sich der neue Verkehrsabsetzbetrag auf € 690,00, wenn das Einkommen des Steuerpflichtigen €



12.200,00 im Kalenderjahr nicht Gbersteigt. Der erhdhte Verkehrsabsetzbetrag vermindert sich zwi-
schen einem Einkommen von € 12.200,00 und € 13.000,00 gleichmaBig einschleifend auf € 400,00.

Neu ab 2020: Der Verkehrsabsetzbetrag erhéht sich um € 400,00 (Zuschlag), wenn das Einkommen
€ 15.500,00 im Kalenderjahr nicht tbersteigt. Der Zuschlag vermindert sich zwischen Einkommen
von € 15.500,00 und € 21.500,00 gleichmaBig einschleifend auf null.

Weitere wichtige Absetzbetrédge sind (Werte fiir 2020):

Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag:

mit einem Kind €494,00p. a.
mit zwei Kindern €699,00p. a.
ab drei Kindern, zusatzlich zum Betrag von € 669,00 je Kind €220,00p. a.
Erhohter Pensionistenabsetzbetrag: € 964,00 p. a.
Pensionistenabsetzbetrag: € 600,00 p. a.
Familienbonus Plus: bis zu € 1.500,00 p. a.

STEUERFREIE LEISTUNGEN DES ARBEITGEBERS

Zu jenen Leistungen, die nicht unter die Einkinfte aus nicht selbststandiger Arbeit fallen und somit
steuerfrei sind, gehdren u. a. folgende Vorteile des Arbeitnehmers:

¥ Der Wert der unentgeltlich Gberlassenen Arbeitskleidung

¥ Durchlaufende Gelder

V¥V Freie oder verbilligte Mahlzeiten und Getrédnke am Arbeitsplatz in bestimmtem AusmaB

¥ Die kostenlose Benlitzung von Einrichtungen oder Anlagen, welche der Arbeitgeber allen Arbeitnehmern
oder bestimmten Gruppen seiner Arbeitnehmer zur Verfligung stellt (z. B. Erholungs- und Kurheime, Kin-
dergarten, Betriebsbibliotheken, Sportanlagen)

V Die kostenlose Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (z. B. Betriebsausfllige, kulturelle Veranstaltungen,
Betriebsfeiern) bis zur Hohe von € 365,00

UID-NUMMER
Auf welchen Rechnungen erforderlich?

Die Angabe der eigenen UID-Nummer ist auf allen Ausgangsrechnungen (mit Ausnahme von Klein-
betragsrechnungen), fiir die das Recht auf Vorsteuerabzug besteht, erforderlich. Die UID-Nummer
Ihres Kunden brauchen Sie u.a. auf Ausgangsrechnungen

WV fir Lieferungen und Leistungen im Inland, wenn der Rechnungsbetrag € 10.000,00 tberschreitet (Brutto-
betrag)

V fiir die der Leistungsempfanger die Steuer nach innerstaatlichem Recht schuldet (Reverse Charge)

V firinnergemeinschaftliche Lieferungen und Dreiecksgeschéfte



W fiir Dienstleistungen, die im EU-Ausland steuerbar sind und zum Ubergang der Steuerschuld auf den
Leistungsempfanger fihren.

Als Rechnungsempfanger ist es umgekehrt erforderlich, zu Gberprifen, ob eine Eingangsrechnung
alle erforderlichen Rechnungsmerkmale (inkl. UID-Nummer) aufweist, da sonst der Vorsteuerabzug
versagt werden kann.

Wie iiberpriifen?

Die UID-Nummern, die Sie von lhren Kunden oder Lieferanten erhalten haben, missen Sie Uberpri-
fen (auch zu priifen: UID-Nummer von Lieferanten im Inland).

Hat ein Unternehmer eine Lieferung steuerfrei behandelt und stellt sich in der Folge heraus, dass
die UID-Nummer nicht richtig ist, ist die Steuerbefreiung grundsatzlich verwirkt, es sei denn, dass
die Inanspruchnahme auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und der Unternehmer die
Unrichtigkeit dieser Angaben trotz Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes nicht
erkennen konnte. In diesem Fall schuldet der Abnehmer die entgangene Steuer.

Die Uberpriifung ist am einfachsten mittels FinanzOnline mdglich:

Auf finanzonline.bmf.gv.at kdnnen Sie diese Uberpriifung im Menii ,Eingaben” unter ,Antrage” und
UID-Bestatigung” durchfliihren. Durch Eingabe der eigenen UID und jener Ihres Kunden erhalten Sie
den gespeicherten Namen und die Adresse ausgegeben (Stufe 2 Uberpriifung). Diese Ausgabe ist
als Ausdruck zu den Buchhaltungsunterlagen zu nehmen.

Eine Anfrage nach Stufe 2 soll insbesondere dann angewendet werden,

V¥ wenn Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Warenempfangers bestehen,

V¥ wenn mit einem Geschaftspartner erstmals Geschaftsbeziehungen aufgenommen werden,
V¥ bei Gelegenheitskunden und

V¥ bei Abholfallen

Die UID-Abfrage hat verpflichtend elektronisch zu erfolgen.

UMSATZSTEUER - BEFREITE UMSATZE

Bestimmte Umsatze sind von der Umsatzsteuer befreit. Man unterscheidet zwischen

V¥ Echter Umsatzsteuerbefreiung
V¥ Unechter Umsatzsteuerbefreiung

Die echte Befreiung bedeutet, dass der Unternehmer fiir seine Umsatze keine Umsatzsteuer in
Rechnung stellt, ohne fur die von ihm erhaltenen Leistungen den Vorsteuerabzug zu verlieren. Zu
den echt steuerbefreiten Umsatzen gehdéren z. B. Exportumsatze.

Unecht befreit sind Umsatze, fir die der Unternehmer einerseits keine Umsatzsteuer in Rechnung
stellt, fir die mit diesen Umséatzen in Zusammenhang stehenden Vorleistungen er aber andererseits
den Vorsteuerabzug verliert.



UMSATZSTEUERHOHE

Die Umsatzsteuer betragt im Allgemeinen 20 % vom Nettoentgelt. Fir bestimmte Umsatze vermin-
dert sich dieser Satz auf 10 % (z. B. flir Lebensmittel, Biicher, Wohnungsvermietung) bzw. auf 13 %
(z. B. lebende Tiere, Futtermittel, Saatqut, Pflanzen, Leistungen von Kiinstler, Jugendbetreuung).

Fur bestimmte Umsatze in den Bereichen Gastronomie, Beherbergung, Kultur und Publikationen
wurde der Umsatzsteuersatz fir den Zeitraum vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 auf 5 % gesenkt.

UMSATZSTEUER IM BINNENMARKT

Der Binnenmarkt besteht aus den Mitgliedsstaaten der EU (den Binnenldndern). Alle anderen Lander
werden im Gesetz Drittlander genannt. Innerhalb der EU gibt es im Warenverkehr grundsatzlich
keine Grenzkontrollen und Grenzformalitaten sowie keine Verzollung mehr.

FUr die Geschaftsbeziehung mit anderen EU-Landern bendtigt ein Unternehmer eine sogenannte
UID-Nummer.

Fur den abnehmenden Unternehmer von Waren aus EU-Mitgliedstaaten gilt:

Die Rechnung des liefernden Unternehmers weist keine Umsatzsteuer aus, muss allerdings folgen-
de Punkte enthalten:

V¥ Hinweis auf die Steuerfreiheit
V die eigene UID-Nummer
V¥ die UID-Nummer des Abnehmers

Daruber hinaus sind weitere formale Nachweise erforderlich.
Fir den liefernden Unternehmer von Waren in EU-Mitgliedstaaten gilt:

Lieferantinnen/Lieferanten midssen monatlich oder vierteljahrlich eine sogenannte "Zusammenfas-
sende Meldung"(ZM) Giber die innergemeinschaftlichen Warenlieferungen und Warenbewegungen,
die im Ubrigen Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtigen sonstigen Leistungen und UID-Nummern
jedes Erwerbers aus einem anderen EU-Mitgliedstaat beim zustédndigen Finanzamt abgeben -
zusatzlich zu allfalligen Umsatzsteuervoranmeldungen und der jahrlichen Umsatzsteuererklarung.

Die daflr zustéandige Behdrde ist das Finanzamt des Unternehmenssitzes oder der Betriebsstatte.
Filr grenziberschreitende Dienstleistungen gilt:

Leistungsempfanger ist Unternehmer: Ist der Leistungsempfanger ein Unternehmer, so wird die
Leistung entsprechend der Generalklausel an dem Ort ausgefihrt, wo der Leistungsempfanger
(Kunde) sein Unternehmen betreibt. Sonderregelungen bestehen unter anderem fir Grundstlcks-
leistungen, Personenbeférderungsleistungen, kulturelle Tatigkeiten, Restaurant-und Verpflegungs-
dienstleistungen sowie bei der kurzfristen Vermietung von Beférderungsmitteln.



Leistungsempfanger ist Konsument: Ist der Leistungsempfanger ein Nicht-Unternehmer, so wird
die Leistung grundsatzlich an dem Ort erbracht, von dem aus der leistende Unternehmer sein
Unternehmen betreibt. Auch hier bestehen umfangreiche Sonderreglungen.

Meldungen an die Finanz: Dienstleistungen mit Leistungsort in einem anderen EU-Mitgliedstaat, fir
welche es zum Ubergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfanger kommt, sind auch in die
Zusammenfassenden Meldungen aufzunehmen welche der 6sterreichischen Finanz bis zum Ablauf
des auf den Meldezeitraum (Monat/Quartal) folgenden Kalendermonates elektronisch zu tGibermitteln
ist.

UMSATZSTEUERJAHRESERKLARUNG

Nach Ablauf des Veranlagungszeitraumes (Kalenderjahr oder tiber Antrag des Unternehmers und bei
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ein von diesem abweichendes Wirtschaftsjahr) muss beim
zustandigen Betriebsstattenfinanzamt eine Umsatzsteuerjahreserklarung eingebracht werden. Auf
Basis der monatlich bzw. vierteljahrlich geleisteten Vorauszahlungen und der errechneten Jahres-
umsatzsteuer errechnet das Finanzamt die Abschlusszahlung bzw. ein allfalliges Guthaben.

Der Differenzbetrag wird der Unternehmerin/dem Unternehmer vom Finanzamt der Betriebsstatte
mit Bescheid vorgeschrieben.

Die Umsatzsteuerjahreserklarung muss bei Ubermittlung per Finanz-Online bis 30. Juni bzw. bei
Abgabe in Papierform bis 30. April des Folgejahres eingereicht werden.

UMSATZSTEUERPFLICHT

Unternehmer muassen fur alle Lieferungen und Leistungen, die sie im Inland gegen Entgelt im Rah-
men ihres Unternehmens erbringen, Umsatzsteuer (USt) entrichten, sofern es sich bei der von ihnen
erbrachten Leistung nicht um eine von der Umsatzsteuer befreite Leistung handelt.

Umsatzsteuerpflichtig sind Unternehmer, die unter anderem nicht unter die Kleinunternehmer-
Regelung fallen, das heiBt, deren Jahresumsatz € 35.000,00 (Wert 2020, davor € 30.000,00) (iber-
steigt. Flr diese Unternehmer besteht bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht
auf Vorsteuerabzug, das ist jene Umsatzsteuer, die sie von anderen Unternehmern in Rechnung
gestellt bekommen.

UMSATZSTEUERSCHULD: ENTSTEHEN DER STEUERSCHULD

Die Steuerschuld fur Lieferungen und sonstige Leistungen entsteht grundsatzlich mit Ablauf des
Kalendermonats, in dem die Lieferungen und sonstigen Leistungen ausgefihrt worden sind. Das
Gesetz stellt also grundsétzlich nicht auf die Vereinnahmung des Entgeltes ab (Istbesteuerung),
maBgeblich ist in der Regel der Zeitpunkt der Leistung, wobei der Besteuerung das vereinbarte
(voraussichtliche) Entgelt zu Grunde zu legen ist (Sollbesteuerung, Besteuerung nach vereinbarten
Entgelten). Erfolgt die Rechnungsausstellung erst nach Ablauf des Kalendermonats, in dem die Lie-
ferung oder sonstige Leistung erbracht worden ist, dann verschiebt sich der Zeitpunkt der Entste-
hung der Steuerschuld um einen Monat (auch wenn die Rechnungsausstellung erst mehrere Monate



spater erfolgt; durch spatere Rechnungslegung kann die Steuerschuld also hdchstens einen Monat
hinausgeschoben werden).

Beim innergemeinschaftlichen Erwerb entsteht die Steuerschuld mit Ausstellung der Rechnung,
spatestens jedoch am 15. Tag des dem Erwerb folgenden Kalendermonats.

UMSATZSTEUER-ZAHLLAST

Hinsichtlich der Vorauszahlungen ist die Umsatzsteuer eine Selbstbemessungsabgabe. Das heif3t,
die Umsatzsteuer ist grundsatzlich vom Unternehmer fiir jeden Kalendermonat (= Voranmeldungs-
zeitraum) selbst zu berechnen.

Die Differenz aus der Umsatzsteuer aus eigenen Lieferungen und Leistungen und der abziehbaren
Vorsteuer, das ist die Umsatzsteuer aus empfangenen Lieferungen und Leistungen, ist die Umsatz-
steuer-Zahllast (Vorauszahlung oder Guthaben).

UNBESCHRANKTE STEUERPFLICHT

Natlrliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt haben, sind in
Osterreich unbeschrankt einkommensteuerpflichtig. Das heiBt, dass sich die Steuerpflicht grund-
satzlich auf alle in- und ausléndischen Einklnfte (Welteinkommen) erstreckt.

Auf das Vorliegen der 6sterreichischen Staatsblirgerschaft wird fir das Vorliegen der unbeschrank-
ten Steuerpflicht im 6sterreichischen Einkommensteuerrecht nicht abgestellt.

UNTERHALTSABSETZBETRAG

Unterhaltsleistungen fir ein nicht haushaltszugehdriges Kind, fir das weder dem Unterhaltszahlun-
gen leistenden Steuerpflichtigen noch seinem von ihm nicht getrennt lebenden Partner Familien-
beihilfe gewahrt wird, werden im Wege des Unterhaltsabsetzbetrags berlcksichtigt. Fir das erste
Kind betragt der Unterhaltsabsetzbetrag € 29,20 pro Monat, fir das zweite Kind € 43,80 pro Monat,
und fur jedes weitere Kind € 58,40 pro Monat.

Kein Unterhaltsabsetzbetrag steht zu, wenn die Kinder in einem Drittland leben (auBer der Schweiz).
Wenn sich Kinder standig in einem anderen Staat der EU/des EWR oder der Schweiz aufhalten, so
wird ab 2019 der Unterhaltsabsetzbetrag an das Preisniveau im jeweiligen Land angepasst.
UBERSTUNDENZUSCHLAGE

Zuschlage und Uberstundenzuschlage fiir Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit sind (gemeinsam mit
Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen) unter bestimmten Voraussetzungen bis zu einem
Hochstbetrag von € 360,00 pro Monat steuerfrei.

Zuschlage fiir die ersten zehn Uberstunden im Monat, die im AusmaB von héchstens 50 % des
Grundlohns abgegolten werden, sind bis zu einem Hochstbetrag von € 86,00 pro Monat steuerfrei.



Uberstundenzuschlage, die iber die genannten Hichstbetrage hinausgehen, sind nach dem allge-
meinen Tarif zu besteuern. Der Grundlohn fiir jede Uberstunde (auch fiir jene Uberstunden, deren
Zuschlage steuerfrei sind), ist jedenfalls nach Tarif zu besteuern.

VWX

VERKEHRSABSETZBETRAG

Der Verkehrsabsetzbetrag betragt € 400,00 jahrlich. Bei Anspruch auf ein Pendlerpauschale erhdht
sich der neue Verkehrsabsetzbetrag auf € 690,00, wenn das Einkommen des Steuerpflichtigen €
12.200,00 im Kalenderjahr nicht Gbersteigt. Der erhdhte Verkehrsabsetzbetrag vermindert sich zwi-
schen einem Einkommen von € 12.200,00 und € 13.000,00 gleichmaBig einschleifend auf € 400,00.

Neu ab 2020: Der Verkehrsabsetzbetrag erhéht sich um € 400,00 (Zuschlag), wenn das Einkommen
€ 15.500,00 im Kalenderjahr nicht tbersteigt. Der Zuschlag vermindert sich zwischen Einkommen
von € 15.500,00 und € 21.500,00 gleichmaBig einschleifend auf null.

VERPFLEGUNGSKOSTEN-TAGESGELD
Fur Arbeitnehmer:

Arbeitgeber kdnnen Arbeitnehmern bei Dienstreisen unter ganz bestimmten Voraussetzungen Tag-
gelder als Ersatz des Verpflegungsmehraufwands bezahlen, ohne dass die Arbeitnehmer daflr
Lohnsteuer zu bezahlen haben.

Fur Dienstreisen ist es unter anderem Wesentlich, dass

a)der Arbeitnehmer im Auftrag des Arbeitgebers seinen Dienstort zur Durchfiihrung von Dienstver-
richtungen verlasst oder

b) so weit weg von seinem standigen Wohnort arbeitet, dass ihm eine tagliche Rickkehr an seinen
standigen Wohnort nicht zugemutet werden kann.

In beiden Fallen ist es aber wichtig, dass am Einsatzort kein weiterer Mittelpunkt der Tatigkeit
begrindet wird.

Wird ein Dienstnehmer nicht im Auftrag seines Arbeitgebers tatig(z. B. Fahrt zu Fortbildungsveran-
staltungen im Zusammenhang mit dem ausgetlibten Beruf aus Eigeninitiative), gelten dieselben Vor-
aussetzungen wie beim Unternehmer.

Steuerfreie Taggelder kdnnen unter bestimmten Voraussetzungen auch auf aufgrund lohngestal-
tender Vorschriften bezahlt werden fir

V¥ AuBendiensttatigkeit,

V Fahrtétigkeit,

V¥ Baustellen- und Montagetatigkeit,

V¥ Arbeitskraftelberlassung nach dem Arbeitskraftelberlassungsgesetz oder

¥V voriibergehende Tatigkeit an einem Einsatzort in einer anderen politischen Gemeinde.

In allen Fallen ist die Hohe des Taggeldes begrenzt (siehe weiter unten).



Fur Unternehmer:

Als Verpflegungsmehraufwand bei betrieblich veranlassten Reisen konnen Unternehmer die soge-
nannten Tagesgelder bzw. Didten ansetzen. Eine begunstigte betrieblich veranlasste Reise im Sinne
des Steuerrechts liegt fur Unternehmer grundsatzlich vor, wenn ihr Reiseziel auBerhalb des ortli-
chen Nahbereichs liegt, was ab einer Entfernung von ca. 25 km anzunehmen ist, die Reisedauer bei
Inlands- sowie Auslandsreisen mehr als drei Stunden betragt und kein weiterer Mittelpunkt der
Tatigkeit begrindet wird.

Es wird kein weiterer Mittelpunkt der Tatigkeit begriindet, wenn der Unternehmer

¥ an maximal finf Tagen hintereinander tatig wird. Erfolgt innerhalb von sechs Kalendermonaten kein Ein-
satz an diesem Ort, ist mit der Berechnung der fiinf Tage neu zu beginnen.

¥ an maximal fiinf Tagen regelméaBig wiederkehrend (mindestens einmal wochentlich) tatig wird. Erfolgt
innerhalb von sechs Kalendermonaten kein Einsatz an diesem Ort, ist mit der Berechnung der finf Tage
neu zu beginnen.

¥ an maximal 15 Tagen innerhalb eines Kalenderjahres wiederkehrend, aber nicht regelmaBig tatig wird.

Die Hohe des Taggeldes ist begrenzt (siehe weiter unten).
Hoéhe des Taggeldes:

Das Taggeld fir Reisen im Inland kann steuerfrei bis zu 26,40 pro Tag und bei Auslandsdienstreisen
bis zum taglichen Hochstsatz der Auslandsreisesatze der Bundesbediensteten betragen. Das volle
Taggeld steht fur 24 Stunden zu. Erfolgt bei Dienstnehmern eine Abrechnung nach Kalendertagen,
steht das Tagesqgeld fur den Kalendertag zu. Dauert eine Reise langer als 3 Stunden, so kann je
angefangener Stunde ein Zwolftel (im Inland also € 2,20) angesetzt werden.

Die Teilnahme an Arbeitsessen kann die Hoéhe des Taggeldes kirzen.

VORSTEUER

Die Umsatzsteuer soll grundsatzlich nur Lieferungen und Leistungen an den Letztverbraucher/Kon-
sumenten belasten. Aus diesem Grund werden Umsatze zwischen Unternehmen entlastet. Erhalt
ein Unternehmer von einem anderen Unternehmer eine Lieferung oder sonstige Leistung im Sinne
des Umsatzsteuergesetzes, kann sich der empfangende Unternehmer die Umsatzsteuer, die ihmin
Rechnung gestellt wurde, vom Finanzamt erstatten lassen. Die Umsatzsteuer zwischen Unterneh-
mern kann somit als durchlaufender Posten angesehen werden.

Wichtig ist, dass die in Rechnung gestellten Umsatzsteuerbetrage, die sich der leistungsempfan-
gende Unternehmer erstatten lassen will, in Zusammenhang mit Lieferungen und Leistungen von
einem Unternehmen an sein Unternehmen stehen. Darlber hinaus ist ein Vorsteuerabzug fir solche
Lieferungen ausgeschlossen, die der Unternehmer zur Ausfiihrung steuerfreier Umsatze verwen-
det. Als weitere Voraussetzung fur den Vorsteuerabzug gilt eine den Formvorschriften entspre-
chende Rechnung.



WERBUNGSKOSTEN

Werbungskosten sind jene Aufwendungen, die bei den auBerbetrieblichen Einkunftsarten zur
Ermittlung der Einkinfte von den Einnahmen abgezogen werden konnen.

Das Gesetz definiert ,Werbungskosten” als Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung
der Einnahmen. Sie mussen beruflich veranlasst sein, also in einem unmittelbaren Zusammenhang
mit der Tatigkeit stehen.

Fur bestimmte Werbungskosten steht jedem Arbeitnehmer ein Werbungskostenpauschale von €
132,00 jahrlich zu. Dieses Pauschale wird - unabhangig davon, ob Werbungskosten geltend gemacht
werden oder nicht - von der Lohnsteuerbemessungsgrundlage abgezogen. Unter das Pauschale fal-
lende Werbungskosten wirken sich daher nur dann steuermindernd aus, wenn sie insgesamt mehr
als € 132,00 jahrlich betragen.

Stand: 5. Janner 2021

Trotz sorgfaltiger Datenzusammenstellung kdnnen wir keine Gewahr fiur die vollstandige Richtigkeit
der dargestellten Informationen bernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen
haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne fur ein personliches Gesprach zur Verfigung.

MIT DIESEM QR-CODE GELANGEN SIE SCHNELL UND EINFACH AUF DIESE SEITE

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smart-
phone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewtinschten
Bereich auf unserer Homepage.




	Steuerlexikon
	ABC
	Abschreibungen
	Alleinerzieher-/Alleinverdienerabsetzbetrag
	Anlagevermögen
	Ausfuhrlieferung
	Außergewöhnliche Belastung
	Betriebsausgaben
	Betriebseinnahmen

	DEF
	Doppelbesteuerung - Vermeidung
	Eigenverbrauch
	Einkommen
	Einkunftsarten
	Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
	Fahrtkosten
	Familienbonus Plus
	Firmenwert
	Freibetragsbescheid
	Frist für die Bescheidbeschwerde

	GHI
	Gewinnermittlungsarten
	Halbjahresabschreibung
	Hälftesteuersatz
	Immobilienertragsteuer
	Inventur

	JKL
	Jahresabschluss
	Kapitalertragsteuer
	Wahlweise: Veranlagung
	Gutschrift
	Verlustausgleich durch die Bank
	Kinderabsetzbeträge
	Kindermehrbetrag
	Kleinbetragsrechnungen
	Kleinunternehmer
	Kommunalsteuer
	Körperschaftsteuer
	Liebhaberei
	Lohnsteuer

	MNO
	Mindest-Körperschaftsteuer
	Mitunternehmerschaft
	Nächtigungskosten
	Negativsteuer/Sozialversicherungs-Rückerstattung
	Nutzungsdauer

	PQR
	Pendlerpauschale
	Kleine Pendlerpauschale
	Große Pendlerpauschale
	Pendlerpauschale für Teilzeitkräfte
	Pendlereuro
	Keine Pendlerpauschale


	Pensionistenabsetzbetrag
	T1 Progression
	Quellensteuer
	Rechnung
	Formvorschriften für eine Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes
	Eine Rechnung muss grundsätzlich folgende Angaben enthalten:

	Reisekosten

	STU
	Sachbezüge
	Gesundheitsförderung/Sachzuwendung Jubiläum
	Schenkungsmeldegesetz
	Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulage
	Sonderausgaben
	Sonstige Bezüge (Sonderzahlungen)
	Steuerabsetzbeträge
	Verkehrsabsetzbetrag
	Steuerfreie Leistungen des Arbeitgebers
	UID-Nummer
	Auf welchen Rechnungen erforderlich?
	Wie überprüfen?

	Umsatzsteuer - Befreite Umsätze
	Umsatzsteuerhöhe
	Umsatzsteuer im Binnenmarkt
	Umsatzsteuerjahreserklärung
	Umsatzsteuerpflicht
	Umsatzsteuerschuld: Entstehen der Steuerschuld
	Umsatzsteuer-Zahllast
	Unbeschränkte Steuerpflicht
	Unterhaltsabsetzbetrag
	Überstundenzuschläge

	VWX
	Verkehrsabsetzbetrag
	Verpflegungskosten-Tagesgeld
	Vorsteuer
	Werbungskosten



